
Verordnung über die Aufgaben der örtlichen Räte und der 
Betriebe bei der Erziehung kriminell gefährdeter Bürger 
vom 15. August 1968 (GBL II S. 751) unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen über die Verwirklichung der staatlichen 
Kontroll- und Erziehungsaufsicht gemäß § 249 StGB ent
sprechend der Ersten Durchführungsbestimmung zur Straf
prozeßordnung der DDR vom 5. Juni 1968 (GBl. II S. 392)

Die komplexe Vorbeugung gegen die Kriminalität, die Beseitigung ihrer 
Ursachen und Bedingungen und die Gewährleistung von Ordnung und 
Sicherheit sind eine Aufgabe der gesamten sozialistischen Gesellschaft.
Eine wichtige Aufgabe der örtlichen Räte auf diesem Gebiet besteht 
darin, wirksame Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
Erscheinungen der kriminellen Gefährdung einzelner Bürger zu tref
fen, um sie zu einem gesellschaftsgemäßen Verhalten zu erziehen. 
Die örtlichen Räte stützen sich dabei auf die im Strafgesetzbuch der 
Deutschen Demokratischen Republik — StGB — vom 12. Januar 1968 
(GBl. I S. 1) enthaltenen Grundsätze zur Verhütung und Bekämpfung 
der Kriminalität und arbeiten eng mit den Betrieben, den gesellschaft
lichen Organisationen, den Rechtspflegeorganen und der Deutschen 
Volkspolizei zusammen.
Die gefährdeten Bürger sind anzuhalten, einer geregelten Arbeit nach
zugehen, die sozialistische Arbeitsdisziplin und die Regeln des gesell
schaftlichen Zusammenlebens einzuhalten. Dazu wird folgendes ver
ordnet:

§  1
(1) Die Räte der Stadtkreise ohne Stadtbezirke, Städte, Stadtbezirke 

und Gemeinden sind in ihrem Verantwortungsbereich für die Organi
sierung und Durchführung von Maßnahmen zur Erziehung, Betreuung 
und Unterstützung solcher Bürger verantwortlich, die durch asoziale 
Lebensweise oder durch grobe Verletzungen der Regeln des gesell
schaftlichen Zusammenlebens kriminell gefährdet sind (nachstehend 
gefährdete Bürger genannt).

(2) Werden den Räten der Stadtkreise ohne Stadtbezirke, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden Erscheinungen der kriminellen Gefähr
dung von Bürgern in ihrem Verantwortungsbereich bekannt, haben sie 
nach Prüfung darauf hinzuwirken, im Ergebnis von Aussprachen mit 
diesen Bürgern geeignete Maßnahmen zur Überwindung dieser Erschei
nungen zu vereinbaren.

(3) Sie gewährleisten dabei eine enge Zusammenarbeit mit den 
Staats- und Wirtschaftsorganen, Betrieben, Einrichtungen und Genos
senschaften, den gesellschaftlichen Organisationen und Ausschüssen der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland.
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